
 
Vollzug der Baugesetze; 
Bauvorhaben: 7. Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung eines SO Freiflächen-

photovoltaik durch den Markt Karbach im Parallelverfahren 
Bauherr(en):  Markt Karbach  Rudolf Schebler Schotterwerk GmbH 
Bauort: Gemarkung Karbach Flurnr. 2386, 2387   

 

Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Fachstellen des Landratsamts wurden zur vorgelegten Planung beteiligt. Die Stellungnah-
men der Fachstellen sowie unsere Stellungnahme aus bauleitplanerischer Sicht haben wir 
Ihnen nachfolgend zusammengefasst. 
 

Bauleitplanung: 
Die Definition/Zweckbestimmung des Sondergebiets ist neben der Bezeichnung „SO FP“ 
noch anzugeben. Die Angaben sollten auf die im Bebauungsplan angepasst sein.  
 
 

Städtebau:  
Zu o.g. 7. Änderung des Flächennutzungsplans wird aus Sicht des Städtebaus wie folgt Stel-
lung genommen: 
 
Zur Planurkunde 
 
Der gewählte Planausschnitt sollte in einem größerem Maßstab (z.B. 1:2500)  dargestellt 
werden, damit die in der Legende aufgeführten Informationen ablesbar sind. 
 
Zeichenerklärung: 
 
Sonstige Sondergebiete 
Der Zusatz „FP“ im Symbol Sonstige Sondergebiete ist in der Legende zu erläutern, die 
Schriftgröße ist auf eine lesbare Größe zu ändern. 
 

- 
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Per E-Mail an: Bauamt@VGem-Marktheidenfeld.de 
Markt Karbach 
c/o Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld 
Petzoldstr. 21 
97828 Marktheidenfeld 

Ihr Zeichen,  
Ihre Nachricht vom 

Bitte bei Antwort angeben 
51-602-FNP-2024-277 

Tel.  
Fax  
E-Mail 

09353 / 793 1219 
09353 / 793 7219 
Sabina.Wittmann@Lramsp.de 

Zimmer- 
Nummer 
218a 

Marktplatz 8 
97753 Karlstadt 

19.04.2024 
E-Mail vom 08.03.2024 Ihr Ansprechpartner: 

Frau Wittmann 

DE-Mail Poststelle@Lramsp.de-mail.de   

Persönliche Termine bitte telefonisch absprechen. 

mailto:Bauamt@VGem-Marktheidenfeld.de
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Im Plankopf sollte die 7. Änderung des Flächennutzungsplans detaillierter beschrieben wer-
den: „…. im Bereich der Aufstellung des Bebauungsplans“. 
 
 
Aus Sicht des Städtebaus bestehen gegen die 7. Änderung des Flächennutzungsplans keine 
Bedenken. Es bedarf jedoch Anpassungen bzw. Ergänzungen. 
 
 

Immissionsschutz: 
Zu o.g. Bauleitplanung wird aus Sicht des Immissionsschutzes wie folgt Stellung genommen: 
 
Der Markt Karbach plant im Parallelverfahren die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Ausweisung eines Sondergebietes für „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ sowie die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes für dieses Gebiet als „Photovoltaikanlage Schotterwerk Schebler“. 
 
Es erfolgt eine gemeinsame Stellungnahme zu beiden Bauleitplanverfahren. 
 
Das Planungsgebiet umfasst ca. 1,35 ha, wovon ca. 1,05 ha als Nettobaufläche für die eigent-
liche Photovoltaikanlage angegeben sind. Die dafür vorgesehenen Flächen befinden sich zwi-
schen den Ortschaften Birkenfeld und Karbach im südlichen Anschluss des Schotterwerks der 
Fa. Schebler. Südlich verläuft die Staatsstraße St2299.  
 
Angesichts der vergleichsweise geringen Emissionsbedeutung derartiger Anlagen, der relativ 
geringen Größe des Plangebiets sowie der bzgl. Lichtreflexionen günstigen Lage der kritischen 
Immissionsorte besteht mit der Einschätzung in den Begründungen (Stand 04.12.2023) hin-
sichtlich möglicher Blendwirkungen Einverständnis. Die gegebenen Abstände zur nächsten 
Wohnbebauung sowie die topografische Lage stellen sicher, dass es dort zu keinerlei Beein-
trächtigungen durch Blendwirkung kommt. Zudem können durch eine statische Ausführung 
der Anlage sowie durch eine max. zulässige Abweichung von der Südausrichtung von 20° 
Blendwirkungen für umliegende Verkehrswege vermieden werden. 
 
Gegen die 7. Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Photovoltaikanlage Schotterwerk Schebler“ bestehen somit aus Sicht des Immissionsschut-
zes keine Einwände. 
 
 
 

Wasserrecht/Bodenschutz: 
Mit der geplanten 7. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Photovoltaikanlage Schotterwerk Schebler“ in Karbach besteht aus wasserrecht-
licher und bodenschutzrechtlicher Sicht Einverständnis. 
 
Da es sich bei Trafostationen um Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen han-
delt, sind die fachlichen Anforderungen an die Anlagen rechtzeitig vor Baubeginn mit der Fach-
kundigen Stelle am Landratsamt Main-Spessart abzustimmen. 
 
 
 
Naturschutz: 
Der Änderung des Flächennutzungsplans kann aus naturschutzfachlicher Sicht zu-
gestimmt werden.   

  

Begründung:   

  

Schutzgebiete:   
Die Fläche befindet sich in keinem naturschutzfachlich relevanten nationalen oder interna-
tionalen Schutzgebiet.   
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Gebietskulisse Freiflächen-Photovoltaikanlagen der Regierung Unterfranken:   
Insgesamt befindet sich die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage in einer Fläche mit hohem 
Raum-widerstand. Bezüglich Natur- und Artenschutz liegt ein geringer Raumwiderstand vor, 
ebenso wie bezüglich Landschaft, Freiraum und Erholung sowie Kultur- und Sachgütern. Der 
insgesamt hohe Raumwiederstand ergibt sich daraus, dass die Fläche sich auf einem Vor-
ranggebiet für Bodenschätze befindet.   

  

Regionalplan:   
Die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage auf der geplanten Fläche widerspricht 
nicht den Zielen des Regionalplans. Der angestrebte räumliche Zusammenhang zu ande-
ren Infrastruktureinrichtungen besteht durch die Nachbarschaft mit dem Schotterwerk 
Schebler.    
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Wittmann 
 


